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Organe, Prüfer 

§ 5. (1) Die Statuten haben jedenfalls Organe zur gemeinsamen Willensbildung der 
Vereinsmitglieder (Mitgliederversammlung) sowie zur Führung der Vereinsgeschäfte und zur Vertretung 
des Vereins nach außen (Leitungsorgan) vorzusehen. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist zumindest alle fünf Jahre einzuberufen. Der gemeinsame Wille 
der Mitglieder kann auch im Rahmen eines Repräsentationsorgans (Delegiertenversammlung) gebildet 
werden. Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Leitungsorgan die Einberufung einer 
Mitgliederversammlung verlangen. 

(3) Das Leitungsorgan muss aus mindestens zwei Personen bestehen. Zu seinen Mitgliedern dürfen 
nur natürliche Personen bestellt werden. Mit der Geschäftsführung und der Vertretung können auch 
mehrere beziehungsweise verschiedene Vereinsorgane betraut sein. Innerhalb eines Vereinsorgans 
können die Geschäfte und Vertretungsaufgaben auch aufgeteilt werden. 

(4) Sehen die Statuten ein Aufsichtsorgan vor, so muss dieses aus mindestens drei natürlichen 
Personen bestehen. Seine Bestellung obliegt der Mitgliederversammlung. Die Mitglieder eines 
Aufsichtsorgans müssen unabhängig und unbefangen sein. Sie dürfen keinem Organ mit Ausnahme der 
Mitgliederversammlung angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Aufsicht ist. Sehen die Statuten 
eines Vereins, der zwei Jahre lang im Durchschnitt mehr als dreihundert Arbeitnehmer hat, ein 
Aufsichtsorgan vor, so müssen ihm zu einem Drittel Arbeitnehmer angehören. Der jeweilige Durchschnitt 
bestimmt sich nach den Arbeitnehmerzahlen an den jeweiligen Monatsletzten innerhalb des 
vorangegangenen Rechnungsjahrs. Das Leitungsorgan hat jeweils zum Jahresletzten die 
Durchschnittsanzahl festzustellen und dem Aufsichtsorgan mitzuteilen. Im Übrigen sind die §§ 110 und 
132 ArbVG sinngemäß anzuwenden. 
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(5) Jeder Verein hat mindestens zwei Rechnungsprüfer zu bestellen, ein großer Verein im Sinne des 
§ 22 Abs. 2 einen Abschlussprüfer. Rechnungsprüfer wie Abschlussprüfer müssen unabhängig und 
unbefangen sein, Abs. 4 vierter Satz gilt sinngemäß. Sofern die Statuten nicht anderes vorsehen, wird der 
Abschlussprüfer für ein Rechnungsjahr bestellt. Die Auswahl der Rechnungsprüfer und des 
Abschlussprüfers obliegt der Mitgliederversammlung. Ist eine Bestellung noch vor der nächsten 
Mitgliederversammlung notwendig, so hat das Aufsichtsorgan, fehlt ein solches, das Leitungsorgan den 
oder die Prüfer auszuwählen. 
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